
Beschluss: 

 

1. Die Ratsversammlung hat die während der öffentlichen Auslegung und Behördenbe-

teiligung vorgebrachten Stellungnahmen geprüft und stimmt den Einzelanträgen ge-

mäß der beiliegenden Übersicht zu. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, diejeni-

gen Personen sowie Trägern öffentlicher Belange und Institutionen, die Stellungnah-

men vorgebracht haben, von dem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu 

setzen. 

 

2. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), die 

Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 128 „Köstersche Fabrik“ für das 

Gebiet zwischen Haart, Geilenbek, Kleingartenanlage „Erdenglück“ und der Bebauung 

an der Emil-Köster-Straße im Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg. 

 

Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), die 

Satzung über die Aufhebung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 128 „Köster-

sche Fabrik“ für das Gebiet südwestlich der L 322 „Haart“, östlich der Wohnbebauung 

der Emil-Köster-Straße und nördlich des Landschaftsraumes der Geilenbek im Stadt-

teil Brachenfeld-Ruthenberg. 

 

Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), die 

Satzung über die Aufhebung der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 128 „Köster-

sche Fabrik“ für das Gebiet südwestlich der L 322 „Haart“, östlich der Wohnbebauung 

der Emil-Köster-Straße und nördlich des Landschaftsraumes der Geilenbek im Stadt-

teil Brachenfeld-Ruthenberg. 

 

3. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wird gebilligt; Umfang und Detaillie-

rungsgrad der Ermittlung umweltrelevanter Belange (Umweltprüfung) werden gemäß 

§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB bestätigt. 

 

4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a BauGB wird gebilligt. 

 

5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Beschluss über den Bebauungsplan nach 

§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auch 

anzugeben, wo der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Er-

klärung eingesehen werden können. 


